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Art~ 5

Kleine Grenzab stände und gross~ sonnseitige Grenzabstände Grenzabstände
sind wie folgt festgelegt:

WohnzoneWj~2 kleiner Grenzabstand 4~oo in

grosser, Sonnseitiger
Grenzabstand 90oo in

Zuschlag für Mehrlänge 1/3

WolmzoneW4 kleiner Grenzabstand 40oo in

grosser, sonnseitiger
Grenzabstand 12~oo in

Zuschlag für Mehrlänge 1/3

Der kleine Grenzabstand ist der Abstand der Grundstückgrenze
~~~bäude für die nach der nördlichen Hälfte der Himme1srich~
tung gewandten Gebäudeseiten~.

~r~~ssesounseitieGreuzabstand ist der Abstand
der Grundstückgrenze zinn Gebäude für die nach der südlichen
Hälfte der Hinmielsricheung gewandten Gebäude seiten~

Bei genauer Nordnüdlage des Gebäudes entscheidet die Cemeinde~
ratskommission über die Grenzabstände~.

~errechnet sich wie fe]~t:

Ist eine Gebäudefassade länger als 12 in, so ist der minimale
Grenzabstand senkrecht zur längeren Fassade gemessen um 1/3
der Mehrlänge zu vergrössern,

Im schriftlichen Einverständnis des Nachbarn können die
Grenzab stände auf die beiden Grundstücke auch ungleich verteilt
werden, Der Abstand von den Strassen wird durch Bauliuieri. fest~
gelegt~ Wo diese fehlen, ist der Grenzabstand ebenfalls zu 4 in
anzunehmen

In bereits überbauten Gebietdn wird der grosse sonnseiti~
ge Grenzabstand nicht angewendet, wenn dadurch die m~eckrnässige
Ueberbauung eines noch nicht überbauten Restgrundstückes verun-~
inöglicht würde,

Art~ 6

Die Grünzonen inifassen das Schulareal an der Kantonsstrasa~ Gi,
sowie einen Grüiistreifcrj S2 löngs dem Dorfbach,

Art, 7

Im übrigen Zonengebiet (Lan~drtschaftszone) werden die öffentliche
Dienste nur für Land~ und ForstwjrtscIia,~t1jci~e Baute~. bewilligt, Uebrige~
Das Landsehaft3bild und die laridwirtschaftii~he Nutzu ~g der tnn- Zo~. eng~. ~.

liegenden GrundstUc! c, so wie eine sn~t~“ Planvn~ d~rfen .~icht
beeinträchtigt we! ~
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Vom Regie ‘ungsrat durot heutigen
Beschluss Nr. 3593 genchnigL
Solothurn~ den 4‘~ 19 to

Der Staatsschreiber
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